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Sitzung der Gemeindevertretung:               der Gemeinde Lindewitt  

Zeitpunkt der Sitzung:          am  Donnerstag, den 21.03.2024 –  19:15 Uhr   

  
Ort der Sitzung:                         Gaststätte Schacht  
          Seelander Straße 3, 24969 Lindewitt/OT Sillerup  
  

Hinweis: Vor der Sitzung findet um 18:30 Uhr ein gemeinsames Essen statt. 
 
Tagesordnung:  
  
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 2: Beratung und Beschlussfassung über Einwände zum Protokoll der Sitzung vom 17.01.2024 
 
TOP 3: Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 17.01.2024 
 
TOP 4: Eingaben und Anfragen 
 
TOP 5: Änderungsanträge 
 
TOP 6: Beratung und Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten 
 
TOP 7: Bericht des Bürgermeisters 
 
TOP 8: Berichte der Ausschussvorsitzenden und Delegierten 
 
                 

- Einwohnerfragestunde- 
 

TOP 9: Feuerwehrangelegenheiten 

a) Bestätigung der Wahlen und Ernennung des Wehrführers der FFW Sillerup  

b) Bestätigung der Wahlen und Ernennung des. 1 Stellv. Wehrführers der FFW Sillerup 

c) Bestätigung der Wahlen und Ernennung des 2. Stellv. Wehrführers  der FFW Sillerup 

d) Satzungsangelegenheiten  

 
TOP 10: Beratung und Beschlussfassung über die Beendigung der Beteiligung an der S-H Netz 
AG 
 
TOP 11: Beratung und Beschlussfassung über eine Kostenbeteiligung der Gemeinde an einem 
Ballfangzaun 
 
TOP 12: Beratung und Beschlussfassung zur Ausgestaltung des Festes zum 50-jährigen 
Bestehen der Gemeinde, ggf. Festlegung eines Budgets 
 
TOP 13: Verschiedenes 
 
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der Beschlussfassung 
der Gemeindevertretung unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten: 
 
TOP 14: Planungsrecht der Gemeinde (Schaffung von Baurecht) 
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TOP 15: Steuerangelegenheiten (Stundungsantrag) 
 
TOP 16: Schulstandort Lindewitt (Trägerschaftsangelegenheiten) 
 

Lindewitt, den 11.03.2024         Gemeinde Lindewitt        
                      Der Bürgermeister        
                  gez. Wilhelm Krumbügel  
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Sitzung der Gemeindevertretung:   der Gemeinde Medelby 
 
Zeitpunkt der Sitzung:               Dienstag, den 19.03.2024, um 19:00 Uhr 
 
Ort der Sitzung     Bildungscampus Medelby, 
       Hauptstraße 4, 24994 Medelby 
 

Es handelt sich bei dieser Einladung, um eine verkürzte Ladungsfrist! 
Tagesordnung   

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Beratung und Beschlussfassung über Einwände zur Niederschrift vom 24.01.2024 

3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung vom 24.01.2024 

4. Eingaben und Anfragen 

5. Änderungsanträge 

6. Beratung und Beschlussfähigkeit über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten 

7. Berichte des Bürgermeisters, der Ausschussvorsitzenden und der Delegierten 

 
- Einwohnerfragestunde – 

 
8. Beratung und Beschlussfassung über die Beendigung der Beteiligung an der S-H Netz AG 

 

Medelby, 13.03.2024      Gemeinde Medelby 
        Der Bürgermeister 
        gez. Finn Jensen 
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Sitzung der Gemeindevertretung   der Gemeinde Nordhackstedt 
 
 
Zeitpunkt der Sitzung:               Donnerstag, den 21.03.2024 um 19:00 Uhr 
 
 
Ort der Sitzung:     Gaststätte Nordhackstedt 
       Ortsstraße 36, 24980 Nordhackstedt 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Beratung und Beschlussfassung über Einwände zum Protokoll vom 18.12.2023 

3. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung vom 18.12.2023 

4. Eingaben und Anfragen 

5. Änderungsanträge 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten 

7. Berichte der Bürgermeisterin, der Ausschussvorsitzenden und der Delegierten 

-Einwohnerfragestunde – 

8. Windenergieplanung: 

hier: Sachstandsbericht und ggfs. Beratung und Beschlussfassung 

9. Oberflächenentwässerung: 

hier Sachstandsbericht und ggfs. Beratung und Beschlussfassung 

10. Beratung und Beschlussfassung über die Erstellung eines Wegekonzeptes für die Jahre 

2024-2028 

11. Erneuerung Dach Gaststätte: 

hier Sachstandsbericht und ggfs. Beratung und Beschlussfassung 

12. Kita Finanzierung 

hier: Sachstandsbericht und ggfs. Beratung und Beschlussfassung 

13. Gewährung eines gemeindlichen Zuschusses „Neubau/ Betrieb Katharinen Hospiz“ 

hier: Beratung und Beschlussfassung 
14. Beratung und Beschlussfassung über den Einnahme- und Ausgabeplan 2025 der 

freiwilligen Feuerwehr Nordhackstedt 

15. Verschiedenes 

 
Der nachstehende Tagesordnungspunkt wird nach Maßgabe der Beschlussfassung durch 
die Gemeindevertretung voraussichtlich nicht öffentlich beraten: 

 
16. Personalangelegenheiten 

Tariferhöhung 
        

 

Nordhackstedt, den 12.03.2024     Gemeinde Nordhackstedt 
         Die Bürgermeisterin 
         gez. Anja Stoetzel 
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Sitzung der Gemeindevertretung               der Gemeinde Wallsbüll 
 

Zeitpunkt der Sitzung             Montag, den 18.03.2024 um 19:30 Uhr  
 

Ort der Sitzung                 Dorfgemeinschaftshaus 
              Hooge Ackern 2, 24980 Wallsbüll 
 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Beratung und Beschlussfassung über Einwände zur Niederschrift vom 18.12.2023 

3. Ggfs. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung der 

Gemeindevertretung vom 18.12.2023 

4. Wahlen 
hier: Neubesetzung der Ausschüsse  

5. Eingaben und Anfragen 

6. Änderungsanträge 

7. Beratung und Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten 

8. Bericht des Bürgermeisters und der Delegierten 

- Einwohnerfragestunde – 

9. Bestätigung und Ernennung der Wahl des Wehrführers 

10. Umschreibung der Konzessionsverträge Strom und Gas 

hier: Beratung und Beschlussfassung  

11. Vergabe eines Wertgutachtens zum Kauf der Gaststätte 

hier: Beratung und Beschlussfassung 

12. Vergabe einer Wettbewerbsuntersuchung zum Kauf der Gaststätte 

hier: Beratung und Beschlussfassung 

13. Vergabe des Planungsauftrages zum Umbau der Gaststätte 

hier: Beratung und Beschlussfassung 

14. Vergabe eines Beratungsauftrages zur Fernwärmeversorgung 

hier: Beratung und Beschlussfassung 

15. 10. Änderung des Flächennutzungsplanes  

hier: Beratung und Beschlussfassung über erneuten Entwurf- und Veröffentlichungsbeschluss 

16. Bebauungsplan Nr. 10 „Mischgebiet Hansetoft“ 

hier: Beratung und Beschlussfassung über erneuten Entwurfs- und 

Veröffentlichungsbeschluss 

17. Sanierung des Fußballplatzes 

hier: Beratung und Beschlussfassung 

18. Anschaffung eines Kommunalschleppers 

hier: Beratung und Beschlussfassung 

19. Anschaffung einer Solar-Straßenlaterne  

hier: Beratung und Beschlussfassung 

20. Zulassung kommerzieller Nutzung im DGH 

hier: Beratung und Beschlussfassung 

21. Kenntnisnahme der Ein- und Ausgabeberechnung 2023 der FFW Wallsbüll  

22. Verschiedenes 
 

 

Wallsbüll, den 07.03.2024     Gemeinde Wallsbüll 

        Der Bürgermeister 
        gez. Arno Asmus  
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Amt Schafflund 
Der Amtsvorsteher 
 

 

B e k a n n t m a c h u n g 

 

 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Sondergebiet Biogasanlage II“ 

der Gemeinde Osterby 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Osterby hat in der Sitzung am 28.08.2023 die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 3 „Sondergebiet Biogasanlage II“ für das Gebiet westlich Mühlenweg 
und nördlich Bromayweg, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und aus dem Text (Teil B) als 
Satzung beschlossen. 
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist im nachstehenden Übersichtsplan geltend 
gemacht. 
 

Der Bebauungsplan gilt durch Verfügung des Landrates des Kreises Schleswig-Flensburg vom 
29.02.2024, Az.: 3-606-PK/0852B3 gemäß § 6 Abs. 1 Satz 4 Baugesetzbuch (BauGB) als 
genehmigt. 
Die Genehmigungsfiktion ist eingetreten, weil über den Genehmigungsantrag nicht binnen eines 
Monats seitens des Kreises entschieden wurde. 
 

Der Bebauungsplan tritt mit Beginn des 16.03.2024 in Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan 
und die Begründung dazu von diesem Tage an in der Amtsverwaltung Schafflund, Tannenweg 1, 
Zimmer 20, 24980 Schafflund, während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft 
erhalten. Zusätzlich werden die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Sondergebiet 
Biogasanlage II“ und die Begründung dazu unter der Adresse www.amt-schafflund.de ins Internet 
eingestellt. 
 

Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften werden 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 Baugesetzbuch beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die fristgerechte 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen. 
 

Nach § 4 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein ist die Verletzung von 
Formvorschriften über die Ausfertigung der Bekanntmachung von Bebauungsplänen unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung gegenüber der 
Gemeinde und der Bezeichnung der verletzten Vorschrift oder der Tatsache, die die Verletzung 
ergibt, geltend gemacht worden sind. 
 

Schafflund, den 15. März 2024 
 

Amt Schafflund 
Der Amtsvorsteher 
-Bau- und Serviceabteilung- 
 

i.A. 
gez. 
(Sönnichsen)  

http://www.amt-schafflund.de/


 
 

- 76 - 
 
 

Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund, Nr. 11 vom 15.03.2024 
. 

 

 
  



 
 

- 77 - 
 
 

Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund, Nr. 11 vom 15.03.2024 
. 

 
  



 
 

- 78 - 
 
 

Amtliches Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Schafflund, Nr. 11 vom 15.03.2024 
. 

 
Amt Schafflund 
Der Amtsvorsteher 
 
 
 
 

 

B e k a n n t m a c h u n g 

 

 
 

Genehmigung der 6. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Meyn 
 

 
Das Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein hat mitgeteilt, dass die Genehmigung für die 
von der Gemeindevertretung in der Sitzung am 19.12.2023 beschlossene 6. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für das Gebiet westlich der Straße „Nordertoft“ in westlicher Anbindung an 
das bestehende Baugebiet „Nordertoft“ und in nördlicher Anbindung an das Baugebiet „Nordertoft 
II“ in nordwestlicher Lage der Ortslage Meyn gem. Bescheid vom 28.02.2024, Az.: V526-7541/2024 
nach § 6 Abs. 1 Satz 4 Baugesetzbauch (BauGB) als erteilt gilt. Die Monatsfrist für die 
Genehmigung § 6 Abs. 1 Satz 1 erster Halbsatz BauGB wurde seitens des Innenministerium des 
Landes Schleswig-Holstein nicht eingehalten, deshalb tritt die Genehmigungsfiktion gem. § 6 Abs. 
1 Satz 4 BauGB ein. Dieses wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Alle Interessierten können die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung in der 
Amtsverwaltung Schafflund, Bau- und Serviceabteilung Zimmer 20, Tannenweg 1, 24980 
Schafflund während der Öffnungszeiten für den Publikumsverkehr einsehen und über den Inhalt 
Auskunft erhalten. Zusätzlich werden die 6. Änderung des Flächennutzungsplanes und die 
Begründung dazu unter der Adresse www.amt-schafflund.de ins Internet eingestellt. 
 
Beachtliche Verletzungen der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 Baugesetzbuch (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vorschriften 
werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dasselbe gilt für die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs. Dabei ist der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel begründen soll, darzulegen (215 Abs. 1 BauGB). 
 
Schafflund, den 15. März 2024 
 
Amt Schafflund 
Der Amtsvorsteher 
-Bau- und Serviceabteilung- 
 
i.A. 
gez. 
(Sönnichsen) 
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Amt Schafflund 
-Der Amtsvorsteher- 
 

 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

 

Satzungsbeschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Nordertoft II“ der 
Gemeinde Meyn für das Gebiet westlich der Straße „Nordertoft“, östlich der Straße „Am 
Waldbad“, östlich der Straße „Am Waldbad“ sowie südlich der Straße „Norderweg“ am 
nordwestlichen Rand der Ortslage Meyn 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Meyn hat in ihrer Sitzung am 05.05.2020 Bebauungsplan 
Nr. 2 „Nordertoft II“ der Gemeinde Meyn für das Gebiet westlich der Straße „Nordertoft“ in 
westlicher Anbindung an das bestehende Baugebiet „Nordertoft“ und in nördlicher Anbindung an 
das Baugebiet „Nordertoft II“ in nordwestlicher Lage der Ortslage Meyn, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung beschlossen.  
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist in dem anliegenden Übersichtplan geltend 
gemacht. Der Bebauungsplan tritt mit Beginn des 16.03.2024 in Kraft. Alle Interessierten 

 
 
Schafflund, 15.03.2024 
Im Auftrage 

 
Sönnichsen 
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